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Zusammenstellung
der wichtigsten Bestimmungen über den Telegraphen-Verkehr.

1 . Allgemeine !

Bei den für den allgemeinen Verkehr geöffneten >
Telegraphen - Anstalten des deutschen Reichs kön¬
nen nach allen Orten Telegramme aufgegeben
werden , wohin die vorhandenen Telegraphen -
Verbindungen anf dein ganzen Wege oder auf
einem Theil desselben die Gelegenheit zur Be¬
förderung darbieten .

Die Aufgabe von Telegrammen kann^ auch mit¬
tels derTelegraphenbote » , Bahn - nnd Schaffner¬
posten , Landbriefträger , Postanstalten nnd der
Briefkasten nnter hierfür gegebenen besonderen
Bestimmungen stattfinden .

Befindet sich am Bestimmungsorte kein Tele -
graphenamt , so erfolgt die Weiterbeförderung
von dem äußersten bezw . dem von dem Aufge¬
ber bezeichneten Telegrapheuamt entweder durch
die Post , durch Eilboten oder durch Estafette .

Ist keiue Bestimmung über die Art der Wei¬
terbeförderung getroffen , so wählt das Bestim¬
mungsamt nach seinem besten Ermessen die zweck¬
mäßigste Art derselben . Das Gleiche findet statt ,
wenn die von dem Ausgeber angegebene Art der
Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist .

Die Aufgabe von Telegrammen mit der Be¬
zeichnung „ amtslagernd " bezw . „ postlagernd "
nnd im Verkehr auf deu Telegraphen - Linien des
Deutschen Reichs „ bahnhoflagernd " ist zulässig .
Siud mehrere Bahnhöfe au demselben Orte , so
ist der betreffende Bahnhos besonders zu be¬
zeichnen.

Die Urschrift jedes zu befördernden Telegram -
mes muß iu solchen deutschen oder lateinischen
Buchstaben , bezw . in solchen Zeichen , welche sich
durch den Telegraphen wieder geben lassen , deut¬
lich uud verständlich niedergeschrieben sein . Ein¬
schaltungen , Randznsätze , Streichungen uud
Ueberschreibungen müssen vom Ausgeber des Te -
legrammes oder seinem Bevollmächtigten beschei¬
nigt werden .

Dem Text muß die Aufschrift voranstellen ,
welche iu eiuer abgekürzten Form niedergeschrie¬
ben werden kann . Für die Hinterlegung einer ab¬
gekürzten Aufschrift ist eine Gebühr von 3V
M . für das Kalenderjahr voraus zu entrichten .

Diese Vergünstigung erlischt , falls die Verab¬
redung nicht verlängert wird , mit dem Ablnnf
des 31 . Dezember des Jahres , iu welchen ? die
Gebühr entrichtet worden ist . Demjenigen Kor¬
respondenten , welcher eine mit der Telegraphen -
anstalt zn vereinbarende abgekürzte Aufschrift
hinterlegt hat , ist gestattet , diese Aufschrift in
den für ihu eingehenden Telegrammen an Stelle
des vollen Namens und bezw . der Wohnnngs -
Angabe anwenden zu lassen .

Bestimmnnge n .

Die Unterschrift kann gleichfalls in abge¬
kürzter Formgefchrieben oder fortgelassen werden .
Ist sie in den zu befördernden Worten ent¬
halten , so ist sie unter den Text zu setzen .

Der Aufgeber hat iu der Urschrift des Tele -
grammes zwischen Klammern und unmittelbar
vor der Aufschrift die etwaigen Angaben hin¬
sichtlich der Znstellnng (Post bezahlt ? ? , Eilbe -
stellungbezahltX ? ) , der bezahlten Antwort (L, ? ) ,
der Empfangs - Anzeige ( O R ) , der Dringlichkeit
(v ) , der bezahltenVergleichung (IL !) oder der
Nachsendnng (? 8) zc . niederzuschreiben . Diese
Vermerke können in der abgekürzten Form nie¬
dergeschrieben werden und werden in diesem
Falle nur für je ein Wort gezählt .

Werden sie im Verkehr mit dem Auslände
iu gewöhnlicher Sprache ausgedrückt , so müssen
sie in französischer Sprache geschrieben sein .

Die Aufschrift der Privat - Telegramme mnß
immer derart sein , daß die Anstellung an den
Empfänger ohne Nachforschungen oder Rückfra¬
gen stattfinden kann .

Die Aufschrift mnß alle Angaben enthalten ,
welche nöthig sind , um die Uebermittelung des
Telegrammes an seine Bestimmung zu stcheru .
Dieselbe soll für die großeu Städte die Angabe
der Straße und der Hansnummer , oder in Er¬
mangelung dessen , die Angabe der Berufsart
des Empfängers oder andere ähnliche Bezeich¬
nungen enthalten . Selbst für die kleineren Orte
soll der Name des Empfängers , soweit als mög¬
lich , von einer solchen ergänzenden Bezeichnung
begleitet sein . Die Angabe des Landes , in wel¬
chem der Aufenthaltsort des Empfängers gele¬
gen , ist erforderlich mit Ausnahme der Fälle ,
Ivo dieser Ort eine Hauptstadt oder ein bedeu¬
tender Ort ist , dessen Namen nicht auch einer
andern Ortschaft angehört . Die Angaben der
Aufschrift müssen , mit Ausnahme der Personen¬
namen , in französischer Sprache oder in der
Sprache des Bestimmungslandes niedergeschrie¬
ben werden .

Die Telegramme , deren Aufschrift den iu Vor¬
stehendem vorgesehenen Vorschriften nicht ent¬
spricht , sollen nichtsdestoweniger befördert wer¬
den ; in allen Fällen trägt jedoch der Aufgeber
die Folgen der Unvollständigkeit der Aufschrift .

Der Aufgeber eines Privat - Telegrammes ist
verpflichtet , feine Identität anf Verlangen des
Aufgabeamtes nachzuweisen .

Es steht demselben seinerseits frei , in sein
Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift
aufzunehmen .
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Privat -Telegramme , deren Inhalt liegen die
Gesetze verstößt , oder aus Rücksichten des öffent -

2 . Wort
Bei Ermittelung der Wortzahl gelten die folgen¬

den Regeln :
1 . Alles , was der Aufgeber in die Urschrift

seines Telegrammes zum Zwecke der Beför¬
derung niederschreibt , mit Ausnahme (vergl .
1l) .) der Interpunktionszeichen und Angabe
des Beförderungsweges , wird bei Berechnung
der Gebühren gezählt .

2 . Der Name des Abgangsamtes , das Datum ,die Stnnde und Minute der Aufgabe werden
von Amtswegeu in die dem Empfänger zu¬
zustellende Ausfertigung niedergeschrieben .
Der Aufgeber kann diese Angaben ganz oder
theilweise in den Text seines Telegrammes
ausnehmen . Sie werden alsdann bei der
Wortzähluug mitgerechnet .

3 . Das Maximum der Länge eines Wortes ist
auf 15 Schriftzeichen uach dem Morfe - Alpha -
betfestgesetzt, - der Ueberschuß , immer bis zu15 Schriftzeicheu , wird für ein Wort gezählt .

Für die außereuropäische Korrespondenz
ist dieses Maximnm ans 10 Schriftzeicheu
festgesetzt.

4 . Die durch einen Bindestrich verbundenen
Ausdrücke zählen für so viele Wörter , als
zu ihrer Bildung dienen .

5 . Die durch eiuen Apostroph getrennten Wörter
werden für ebensoviel einzelne Wörter gezählt .6 . Eigennamen von Städten und Personen , die
Nameu von Ortschaften , Straßen , Plätzen ?e . ,die Titel , Vornamen , Redetheilchen und Ei -
genfchaftsbezeichnuugeu , ebenso wie die ganzin Buchstaben geschriebenen Zahlen werden
nach der Zahl der vom Ausgeber znm Aus¬
druck derselben gebrauchten Wörter gezählt .
Jedoch sind in englischer und französischer
Sprache die Ausdrücke für Straße , Platz : e .i'ns , plaes , garest , Square , la-us ze . nicht

3 . Dringende
Der Aufgeber eines Privat -Telegramms kann

die Bevorzugung betreffs der Beförderung erlan¬
gen , wenn er den Vermerk „ Dringend " (oder
IlrKsnt oder O ) vor die Aufschrift setzt uud die
dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Telegram -

4 . Bezahlte
Der Aufgeber kaun die Antwort , die er von dem

Empfänger verlangt , vorausbezahlen . Der Em¬
pfänger erhält eine Anweisung , welche ihn znr Auf¬
gabe eines Telegrammes zum Gebührenbetrageder vorausbezahlten Antwort innerhalb 6 Wo¬
chen bei dem Ankuuftsamt berechtigt . Die Baar -
Auszahlnng der bezahlten Antwortgebühr anden Empfänger findet nicht statt . Dagegen kanndie vorausbezahlte Gebühr auf Autrag des Em¬
pfängers dem Aufgeber erstattet werden .

! licheu Wohles oder der Sittlichkeit für unznläffig
! erachtet wird , werden zurückgewiesen .

ählun g .
als Hum Namen gehörig zu betrachten und
als >e ein Wort für sich zu zählen . Die
einzige Ausnahme bildet der Straßennamen
„Lrnaäva ^ "

, welcher , wenn er nicht getrennt
geschrieben ist , als ein Wort gezählt wird .

7 . Dein Sprachgebrauch zuwiderlaufende Wort -
znsammcnzichungen find nicht zulässig .

8 . Die iu Ziffern geschriebenen Zahlen werden
für so viele Worte gezählt , als sie je fünf
Ziffern enthalten , nebst einem Worte mehr
für den etwaigen Ueberschnß . Dieselbe Regel
findet Anwendung anf die Zählung von Buch -
stabeugruppeu .

9 . Jedes ciuzelusteheude Schriftzeicheu , Buch¬
stabe oder Ziffer wird für ein Wort gezählt .
Dasselbe gilt für das Unterstreichungszeichen .

1V. Die Interpunktionszeichen , Apostrophe , Bin¬
destriche , Anführungszeichen , Klammern und
das Zeichen für den neueu Absatz werden nicht
mitgerechnet . Auf den außereuropäischen Li¬
nien brauchen diese Zeichen nicht übermittelt
zu werden .

11 . Punkte , Kommata und Bruchstriche , welche
zur Bildung von Zahlen gebraucht werden ,
sind für je eine Ziffer zn zählen .

12 . Die Buchstabe » , welche Ziffern angehängt
werden , um letztere als Ordnungszahlen zu
bezeichnen , werden für je eiue Ziffer gezählt .

Die Gebühren werden nach dem billigsten
Wege zwischen dem Ausgabe - uud Bestiin -
mnngsorte des Telegramms berechnet , es sei
denn , daß der Ansgeber einen anderen Weg
angegeben hätte .

Ergibt sich bei der Berechnung der Ge¬
bühren ein nicht durch 5 theilbarer Pseuuig -
betrag , so ist derselbe bis zu ciuem solchen
zu erhöhen .

T e l e g r am m e.
mes von gleicher Länge für dieselbe Beförde¬
rungsstrecke erlegt .

Die dringenden Privat -Telegramme werden
den andern Privat - Telegrammeu bei der Be¬
förderung vorgezogen .

Antworte n .
Wird vom Aufgeber die Angabe „ Antwort be¬

zahlt (Ii ? ) " beigefügt , so wird die Gebühr der
Autwort für 10 Worte berechnet . Soll eine andere
Wortzahl für die Antwort vorausbezahlt werden ,
so ist diese im Text des Urspruugs -Telcgrammes
anzugeben . Die Vorausbezahlung darf indessen
die Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms
von 30 Worten für denselben Weg nicht über¬
steigen .
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S . Verglichene Telegramme .
DerAnfgcbcreincsTelegrammeshatdasRecht, ! bei der telegraphischen Beförderung , bezw . Auf -

die Vergleichung desselbe» zu verlangen , indem er
vor die Aufschrift de » Vermerk „ verglichen " oder
„eoll^tioulls " oder setzt . I » diesen: Falle

» ahme mitwirke » , vollständig vergliche » .
Die Gebühr für die Vergleichnng ist gleich

. ^ der Hälfte der Gebühr eines gewöhnlichen
wird das Telegramm von allen Aemtern , welche I Telegramms von derselben Länge .

6 . Empfa
Der Aufgeber ciues jede» Telegramms kann

verlangen , daß ihn ? die Zeit , zu welcher das
Telegramm feinem Korrespondenten zugestellt
worden ist, telegraphisch angezeigt werde . Hat
das Telegramm » icht bestellt werde » könne » ,
so erfolgt statt der Empfangsanzeige die Mit -
thcilimg der Umstände , welche die Bestellung
verhindert habe » , nebst den nöthigen Angaben ,

» g s a » z e i g e n .
! damit der Aufgeber sein Telegramm möglichen

Falles in die Hände des Empfängers gelangen
lassen kann . Die Gebühr für die Empfa »gs -
Anzeige ist gleich der für ein gewöhnliches Tele¬
gramm von Ist Worten für dieselbe Beförde -
rnngsstrecke . (Vermerk vor der Aufschrift :
„ Empfangsanzeige " oder „avusss äs rsoextiou "

oder „ <ü k .
")

Jeder Aufgeber kaun verlangen , daß das An
knnftsamt fei» Telegramm innerhalb der Grenzen
Europas nachsendet . Wen » ein Telegramm ohne
weitere Angabe de » Zusatz „ » achzusenden " (tairs
smvi 'ö oder ? 8) enthält , so befördert das Bestiin -
muiigsamt , nachdem es die Bestellung an die gege¬
bene Aufschrift versucht hat , dasselbe erforderlichen
Falls an die neue , ihm in der Wohnnng des Em¬
pfängers mitgetheilte Aufschrift sofort weiter .

7 . Nachzusendende Telegramme .
Ist der Zusatz „ nachzusenden " von mehreren

hintereinanderstehenden Aufschriften begleitet , so
wird das Telegramm nacheinander an jeden der
angegebene » Bestimmungsorte , nöthigen Falls
bis zum letzten , befördert .

Für jede Nachfenduug wird die volle tarif¬
mäßige Gebühr vom Empfänger erhoben .

8 . Vervielfältigung .
Die Telegramme gleichen Textes können ge¬

richtet werden :
a . an mehrere Empfänger in einem Orte ,

wird es bei der Taxirung mir als ein einziges
Telegramm behandelt , wobei alle Aufschriften
in die Wortzahl eingerechnet werden ; für jede

b . an den nämliche » Empfänger nach verfchie - Ausfertigung wird für je Ivo Worte oder eiueu
denen Wohuuugen in demselben Orte

Soll ein Telegramm von den? Bestimmnngs -
'
hoben ,

amt behnfs Bestellung vervielfältigt werden , so

Theil derselben eine Gebühr von 4V Psg . er-

9 . Weit erbe
Die Weiterbeförderung über die Telegraphen -

linien hinans kann dnrch die Post , durch Eil¬
boten oder durch Estafetten erfolgen . Der Auf¬
geber hat die Art der Weiterbeförderung vor
der Aufschrift anzugeben . Die Weiterbeförderung
der Telegramme durch die Post und die Wider¬
legung derselben als „postlagernd " erfolgt ohne
Kosten für den Aufgeber und für den Empfänger .
Die Kosten für eine andere Weiterbeförderung

f ö r d e r n n g .
als dnrch die Post werden innerhalb des deut¬
schen Reiches in der Regel vom Empfänger er¬
hoben ; indessen kann anch der Aufgeber die
Kosten für die Zustellung von Telegrammen
an Empfänger anßerhalb deS Ortsbestellbezirks
Nuttels besonderer Boten durch Entrichtung
einer festen Gebühr von 89 Pfg . für jedes Te¬
legramm vorausbezahlen .

19 . Znrückzie h n n g
Vor begonnener Abtelegraphirung kann jedes

Telegramm zurückgefordert werde » . I » solche»!
Falle werdeu die Telegraphen - Gebühre » der
iimerhalb Deutschlands verbleibenden Tele¬
gramme nach Abzug einer Schreibgebühr von
29 Pf . , der übrigen Telegramme nach Abzng

von Telegrammen .
! einer solchen von 49 Pf . erstattet . Hat die Ab -
j telegraphirnng bereits begonnen , so verbleiben
die Gebühren sür die bereits durchlaufene Strecke
den beteiligten Verwaltungen ; die übrigen
ausländischen und besonderen Gebühren werden
dem Aufgeber zurückerstattet .

11 . G e w ä h r l e i st n n g .
Die Telegraphen -Verwaltungen leisten für die t tnng der Telegramme entstehen , nicht zu vertreten ,

richtige Ueberkunft der Telegramme oder deren ! Für Telegramme , welche durch Schuld der
Ueberkunst uud Zustellung innerhalb bestimmter
Frist keinerlei Gewähr , u »d habe » Nachtheile ,

Telegraphen -Verwaltung gar nicht oder mit be¬
deutender Verzögerung in die Hände des Em -

welchedurchVcrlust . VerstümmelungoderVerspä - >psäugers gelangt sind , sowie für solche Tele -
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stramme mit bezahlter Vergleichmig , welche in
Folge wesentlicher Verstümmelung erweislich
ihren Zweck nicht haben erfüllen können , werden
die bezahlten Gebühren zurückerstattet .

Jeder Anspruch auf Rückerstattung der Gebühr

muß bei Verlust des Anrechtes innerhalb zweier
Monate , vom Tage der Erhebung der Gebühren
an gerechnet , anhängig gemacht werden . Diese
Frist wird für außereuropäische Telegramme ans
sechs Mouate ausgedehut .

12 . Gebührenzahlung .
Bei Aufgabe der Telegramme sind sämmtliche ! Für jedes Telegramm , welches seitens desbekannte Gebühren voraus zu entrichten ; die Aufgebers einem Telegrapheuboten oder Land -

Ergänzungs - Gebühren für nachzusendende Tele - briesträger zur Beförderung au das Telegra -
gramme werden vom Empfänger erhoben . ^ phenamt mitgegeben wird , kommt eine Zu¬Gebühren , welche für beförderte Telegramme zu ^fchlagsgebühr von 10 Pf . zur Erhebung ,wenig erhoben worden find , hat der Absender ans Eine Qnittnng über die entrichteten GebührenVerlangen nachzuzahlen . Jrrthümlich zu viel er - wird dem Ausgeber eines Telegramms nnr auf

Verlangen gegeu Zahlung eines Zuschlags von
2V Pf . ertheilt .

hobene Gebühren werden dein Absender zurückge¬
zahlt . Jedoch wird der Betrag der vom Aufgeber
zu viel verweudeten Marken nur auf Antrag
erstattet .

13 . Geb ü hren - Tarif .
Nach deutschen und luxemburgischen Telegraphen - Anstalten ,

Grundtaxe für jedes Telegramm - 20 Pf .
Worttaxe für jedes Wort . . ^ 5 Pf .

n>) ein gewöhnliches Telegramm .
b) ein dringendes Telegramm
e) ein Telegramm mit bezahlter

Antwort bis zn 10 Worten .6) ein Telegramm mit Empfangs-
anzeige .

e) ein verglichenes Telegramm .

I 4 5 6 7 - 8 9 10 11 ! 12 13 14 ! 15 1l; 17 ! 18 19l20
W

^
orte .

^ ^ ./ /. ^/. '

0,40 0,45 0,50 !0,55 0,60 !0,65
i .0,70 0,75

! I i >
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,201,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 3,60

>1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,5 » 1,S5 1,S0 1,S5 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90

0,60 0,70 0,75 0,85
^
0,90 1,00 1,05 ^1,15 1,20 ! 1,30 1,35 1,45 !1,50

I ! ! !
1,60 1,65 1,75 1,80

Die Gebührensätze
angegeben ist.

L . Nach dem Auslande ,
gelten für je 20 Worte , wo nicht dnrch das Eintreten des Worttarifsv bedeutet , daß dringende Privattelegramme zulässig sind .

Algier und Tunis über
Kraukreich Wortgebühr
28 Pf . , über Linien frem¬
der Verwaltuugen .

Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Amerika siehe nachseitig
Arabien '

VV.
Australien : >V.

PortDarwin,Süd - Austra¬
lien , Victoria n . Tasmania
New - South - Wales und
Queensland

Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Belgien über Linien fremder
Verwaltungen . D>

Worttaxe
Grnndtaxe : Taxe für
5 Worte .

Belgien . . . . ,v >

SN . Pf .

35 bis 60

3 . 60 bis 5 . 85

10. 45 bis 16 . 20

10. 70 bis
— . 15 bis

15 bis

16 . 40
- . 20

20

Worttaxe
direkt Gruudtaxe . . .

Beludschistan . . .
Cpn -Verdifche Inseln
China 0 .
Eochinchina . . . v .
Dänemark : (Gruudtaxe

M . 0,40 ) für jedes Wort
Egypten
Frankreich >V . v . Worttaxe
Gibraltar

Worttaxe
Grnndtaxe :
Worte .

Griechenland :
Festland . . . v ,
Worttaxe
Grnndtaxe : Taxe für 5
Worte .

Inseln : Jthaka , Eepha -
lonia , Zante , Spezzia ,
St . Maura , Hydra

v .
'
VV.

4 . 20
4 . —
8 . -
7 . —

1 . 50

M . Pf .
0 . 10
0 . 40

bis 5 . 10
bis 4 . 60
bis 8 . 70
bis 10. 70

0 . 10
bis 2 . —

0 . 16

Taxe für 5
0 . 35 bis 0 . 90

0 . 35 bis 0 . 55

0 . 40 bis 0 . 55
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Tinos , Andros , Kyth -
nos . . v , ^V.

Syra . . . v ,
Korfu . . .

Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Großbritannien u .Jrland ^V.
Worttaxe
Grundtaxe
Ueber die Linien fremder

Verwaltungen , ausge¬
schlossen Belgien oder
Niederland . . .
Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Helgoland : . . .
"
VV. v .

Worttaxe
Grundtaxe

Indien : (Vorder - Indien
nnd Birma ) Aemter
westlich von Chitta -
gong ^V.
östlich und aufCeylon ^V.
Mandalay in Birina >V.
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Italien . . . . ^V . v .
Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Japan . . . . . . ^V.
Java uud Sumatra . ^V.
Madeira ^V.
Malacca
Malta ^V.

Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Montenegro . . . . >V.
Worttaxe
Grnndtaxe

'

Niederlande . . . v .
Worttaxe
Grundtaxe

Norwegen ^V. I ».
Worttaxe
Gruudtaxe

Norwegen über Linien
fremder Verwaltungen
Worttaxe
Gruudtaxe : Taxe für
ö Worte .

'

Oesterreich uud Liechtenstein ,
Ungarn , Krain , Jstrien ,
Küstenland , Trieft und
Dalmatien . . . I ) . ^V.

Worttaxe
Grundtäxe

M . Pf .

40 bis — . 70
45 bis — . 65
40 bis — . 55

20
40

0 . 30 bis 0 . 35

0. 20
0 . 40

4 . 20 bis 5 . 10
4 . 40 bis 5. 30
4 . 60 bis 5 . 50

0 . 15 bis 0 . 25

8 . 20 bis 12 . 90
6 . 60 bis 11 . 90
1 . 60 bis 2 . 25
5 . 95 bis 11 . 50

0 . 40 bis 0 . 75

0 . 15
0 . 75

0 . 10
0 . 40

0 . 20
0 . 40

0 . 25 bis 0 . 40

0 . 10
0 . 40

Penang
Persien ^V.
Persischer Golf . . . ^V.
Portugal . . . v .

Worttaxe
Gruudtaxe : Taxe für 5
Worte .

Rumänien . . . v .
Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Rußland :
Europ . Rußland

°
VV. v

Worttaxe . . . .
Grundtaxe . . . .

Kaukasisches Rußlands !)
Worttaxe . . . .
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Asiatisches Rußland v .
I . Regio » . . . ^V.

II . Region . . . „
Schweden :

Worttaxe
Grundtaxe . . . . .

Schweiz :
Worttaxe . . . . . .
Grundtaxe

Serbien
Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Singapore . . . .
Spanien . . . . v .

Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

Türkei :
Europ . Türkei (Festland )
Worttaxe
Gruudtaxe : Taxe für 5
Worte .
Asiat . Türkei (Festland )

Nach den Hafenämtern
Worttaxe
Nach dein Innern . .
Grundtaxe : Taxe für
5 Worte .

Türkischer Archipelagus ,
Chios , Metelin , Samos
und Rhodus
Worttaxe
Gruudtaxe : Taxe für 5
Worte .
Kandia (Kreta ) . . . .

nnd Cypern . . . .
Worttaxe
Grundtaxe : Taxe für 5
Worte .

M . Pf .
5 . 35 bis Ii . 90
1 . 30 bis 2 . 15
2 . 30 bis 4 . 10

0 . 20 bis 0 . 60

0 . 15 bis 0 . 30

0 . 30
0 . 40

0 . 40

1 . 45 bis I . 70
2 . 35 bis 2 . 60

0 . 20
0 . 40

0. 10
0 . 40

0 . 15 bis 0 . 35

6 . 15 bis 11 . 10

0 . 20 bis 0 . 55

0 . 30 bis 0 . 65

0 . 45 bis 0 . 80
0 . 60 bis 1 . —

0 . 55 bis 0 . 90

0 . 60 bis 0 . 95



52

Amerika Ncber die N ord - Amerikanif chen Kabel - Linien via. Borkn m.
Vereinigte Staaten Nord - Amerikas nnd Britisch - Amerika .

>. Ncwfonndland ?c . . . .
2 . Kanada , Newyork ?c . . .
3 . Kolnmbia (Distrikt of) . .
4 . Illinois
5 . New -Orlcans in Louisiana

M . 1 . 95 j 6 . Alabama , Florida .>c M . 2 . 90
„ 2 . 45 7. Arizona , Kalifornia zc 3 . 3V
„ 2 . 60 8 . Kolnmbia Britisch n . s . w . . . „ 4 . —
„ 2 . 70 9 . Mexiko . . . . M . 3 . 30 bis M . 5 . 20
„ 2 . 90 >

Westindien .
Filr ein Taxwort M . Pf .

Nach Antigua 12. 70
,, Barbados 14 . 60

Nach Dominika 13. 30
„ Grenada ^4^ 50

Nach Gnadaloupe 13 . 15
„ Jamaika 3 . 20

Nach Knba nnd zwar :
Nach Havana 4 . 60

„ Cienfncgos 5 . 35
„ Santiago 5 . 75

Für ein Taxivort
Nach den übrigen Aemtern , , . .

„ Martinique
„ Porto -Nico
„ St . Croix
„ St . Kitts (St . Christoph ) . . .
„ St . Lucia
„ St . Thomas
„ ^ ?t . Vincent , Westindien . . .
„ Trinidad

M . Pf .
4 . 85

13 . 55
11 . 60
11 . 90
12. 45
13 . 80
11 . 65
14. 10
15 . —

Jsthmns von Panama :
für 1 Taxwort

Nach Colon ( Aspinwall )
„ Panama

Die Gebühren für Telegramme nach Südamerika fetzen sich
zusammen und sind bei den Telegraphenanstalten zn erfragen .

. M . 11 . 35

. „ 12 . 20
ans mehreren Einzeltaxen

Verzeichnis? der Briesschalter.
1 . Postschaltcr zur Aufgabe von Brief - n . Fahr-

poftfeildilliiM, PostaüwcisuulM befinden sich :
a . beim Stadtpostamt (Friedrichspl . 1., Ein¬
gang in der Ritterstraße , u . Ritterstraße 5) .

Geöffuet im Sommer : in: Winter :
An Werktagen v . 7 Uhr Vrm . v . 8 U . Vrm .

bis 8 Uhr Abds . bis 8 U . Abds .An Sonntagen v . 7 - 9 Uhr Vrm . v . 89 U . V .
v . 5—8 Uhr Abds . v . 5 - 8 U A.An Feiertagen v . 7 —9 Uhr Vrm . v . 8 —9 U . V .
v . 11 Uhr Vrm . v . 11 U . V .
bis 2Uhr Nachm . bis 2 Uhr N .
v . 4—8 U . A . von 4—8 U . A.Der Postanivcisuugsfchalter ist an Werktagen

vou 1 —2 Uhr Nachmittags geschlossen.b . beiin BahnhosSpostamt (Hanptbahnhof ) .An Werktag , v . 7 - 12 U . V . von 8 - 12U . V .
v . 2—8 U . A . v . 2—8 U . A.An Sonntag , v . 7—9 U . V . v . 8 - 9 U . V .
v . 5- 8 U . A . v . 5 - 8 U . A.An Feiertag , von 7—9 U . V . v . 8— 9 U . V .
v . 11— 12 U . V . v . 11—12 U .V .
v . 4- 8 U . A . v . 4—8 U . A.Bei den Postanstalten zn a , und d . werden

Einschreibbriefe auch außerhalb der gewöhn¬
lichen Schaltcrdieuststnnden angenommen ,

o. bei dem Postamte III . , Sophienstr . 43 .

An Werktagen von 7 , bezw 8— 12 Uhr Vorm .
1 - 8 Uhr Abds .

An Sonntage n „ 7 , bezw. 8 — 9 Uhr Vorm .
5 - 7 Uhr Abds .

An Feiertagen „ 7 , bezw. 8 — 9 Uhr Vorn ?.
„ 11—12 Uhr Vorm .

3 — 7 Uhr Abds .
2. AmtlicheVerkaufsstellenvou Poftwcrthzclcheu

befinden sich in Karlsruhe :
1 ) bei Kaufmann Drollinger , Leopoldstr . 23.
2 ) bei Kaufmann Dehn , Angartenstr . 16.
3) bei Kaufmann Baßler , Dnrlacherstr . 3 -
4) bei Kaufm . Kasper , Linkenheimcrstr . 3.
5) bei Gastwirth H eim , verl . Karlstr . 12.
6) bei Kaufin . Dörflinger , Blumenstr . 21.
7 ) bei Frau Luise Fritz , Schützenstr . 50.
8) bei Kanfm . Grimin , Kaiferstr . 36.
9) bei Kanfm . I . Wieder , Lnifenftr . 45.

10) beiKanfm . ZippererWwe . ,Waldhstr . 28 .
11) bei Kaufin . I . A . Gay er , Schützeustr . 82 .
12) bei Kaufm . P . E . Küter , Krouenstr . 45.
13) bei Kanfm . Pfeifer , Krenzstraße 10.
14) bei Kanfm . Zeuner , Viktoriastr . 19.
15) bei Schuhmacher Niegel , Karlfriedrstr . 2.
16) bei Kanfm . Stöbe , Werderstrabc 10.
17) bei Kaufm . Laub , Belfortstr . 7.
18) bei Kaufm . Helff , Herrenftr . 35.


	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52

